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Bescheinigung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Anderung des
Gesellschaftsvertrages und dass die unveränderten Bestimmungen
mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen
Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 09.12.2025

1y~#~

Dr. Döbereiner, Notar



Satzung

der

TTL Betefligungs- und Grundbesitz-AG

Seftelvonl6
EME&~



1. ALLGE E BESTIMMUNGEN

§1
Firma und Sitz

(1) Die Fir der Gesellschaft lautet

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen aus
den Bereichen (a) Projektentwicklung, Erwerb, Halten, Verwaltung und
Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung
sowie (b) Vermittlung und Abschluss von Miet- und Leasingverträgen für
Datenverarbeitungs-Anlageri und andere Investitionsgüter, Anschaffung
und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionagütem, insbeson
dere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich Zuge
höriger Software, weiterhin Investitionsberatung~ Schulung von Personal
für ~nvestitionsgQter und Herstellung und Wartung von lnvestitionsgütern
im Datenverarbeitungs-Bereich sowie die sonstige Verwaltung eigenen
Vermögens.

(2) DIe Gesellschaft kann sich zu diesem Zweck auf die Gründung, den Er
werb, das Halten und die sonstige Verwaltung oder Leftung von Tochter-
und Beteillgungsunternehmen beschränken oder selbst in diesen Berei
chen einschließlich des Hattens von Grundbesitz, tätig sein. Sie kann die
persönliche Haftung in anderen Unternehmen übernehmen und Zweignie
derlassung und Betriebsstätten im in- t~nd Ausland errichten. Der Unter
nehmensgegenstand von Tochter- und Betei1igun~sunternehmen darf
auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz (1) genannte Un
ternehmensgegenstand, sofern er nur geeignet erscheint, den Geschäfts-
zweck der Gesellschaft zu fördern.

(3~ Die Gesellschaft kann weiterhin alle Geschäfte betreiben, die den Gesell
schaftszweck ~in mittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie kann
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insbesondere im Leasing~ und trivestitionssektor Beratungs- und Manage
~abschließen und Finanzierungen ber&lsteIlen1, die ini direk
ten und indirekterfrZusammenhang mit dem Erwerb von lnvestitionsgütern
(einschließlich Immobilien) stehen.

(4) Die Gesellschaft unternimmt keine Geschäftes die den Vorschriften des
Gesetzes über das Kreditwesen oder des Gesetzes Ober Kapitalanlage
gese~schaften unterliegen.

§ 3
Geschaftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§4
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen efolgen im elektronischen Bundesanzeiger~
sofern nicht gesetzlich zwingende Vorschriften etwas anderes vorsehen.

(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den In
habern zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Da
tenfernübertragurig übermitteln

Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

ii. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§6
Grundkapital

(.1) Das Grundkapital der Gesellschaft batr~t 24 .587.500~00 EUR und ist ein~
geteilt in 24.587.500 Stückaktien
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§6a
Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 8. Dezember 2030 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 12.293.749,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Dabei muss
sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das
gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass
die Aktien von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten
oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

-um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;

-wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich
ausgestatteten bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher
Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der durchschnittliche

4~m ~B
~t4~A~



Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Handel an der Börse Frankfurt während
der jeweils vorangegangenen zehn Börsenhandelstage vor dem Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand. Auf diese
Begrenzung von 20 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die im Rahmen
einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4
AktG ausgegeben werden. Wird nach einer solchen Kapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eine erneute
Ermächtigung zur Begebung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG erteilt, so werden auf die Begrenzung
von 20 % des Grundkapitals nur die Aktien angerechnet, die nach der erneuten
Ermächtigung im Wege einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind Aktien
anzurechnen, die aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien
gemäß §~ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts
veräußert werden. Auf diese 20 %-Grenze sind schließlich Aktien anzurechnen, die
nach dem Zeitpunkt dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186
Abs. 3 S. 4 AktG im Rahmen von Options- und/oder Wand Iungsrechten bzw. -

pflichten aus Schuldverschreibungen seit dem 30. März 2022 ausgegeben worden
sind;

-wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von
sonstigen mit einem solchen Vorhaben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen
Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft,
erfolgt;
-soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options
bzw. Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften
ausgegeben werden, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100 %
beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es
ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von
Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der
Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen
der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabepreis, festzulegen. Dabei kann die
Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG
ausgestaltet werden; die neuen Aktien können, soweit gesetzlich zulässig,
insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe
vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der
Hauptversammlung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst
worden ist.



Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025
oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 die
Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

§Gb
Bedingtes Kapital

Das (~rundkapital ist um bis zu EUR ~f22~750~O& dumh Ausgabe von
bi~ zu ~i2..2~3~75(J neuen, aufden Inhaber lautenden Stüdca~tien bedingt

i~ht(Bedingte~ Kap~aI 2(22/1).. Dabei musesieh die Zahl derAktien in
demselben Verhältnis erhöhen wiedas GrundkapitaL Die bedingte ~(api
talerhöhung dient der Gewät rung von neuen, aufden Inhaber lautenden
Stü:.kaktien an die Inhaber bzw~ Gläubiger von Options- undioder Wan
detschuldvetschreibungen (zusammen ~SchuIdverschrelbungenj, je
wells rit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Optlons- bzw. Wand
1w gs• lichten, die aufgrund dervorrderNauptversammtung am ~CL März
2022 ~i Tagesordnungspunkt8 beschlossenen Ermächtigung bis zum
29. März2027 von derGes?Iischaft oderdurch eine Konz~rngesellschatt
begeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu
100 % beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen. Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe der Ermächtigung der [fauptversamrniung am 30. März 2022
urer Tagesordnungspunkt 8 lit.. b) jeweils festzulegenden Optionis- bzw.
Wandlungsprefs. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch
geführt, wie Inhaber oder Gläubige.r von Schuldverschreibungen von Op
tione- bzw. W-andhingsrechten Gebrauch machen oder ihre Opfions
bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellsohaftoderdas die
Schuldvei-sohrefl,ung begebende Korz~emunten~ehrnen ein Wahlrecht
ausübt, ganz oder teilweise anstelle d~r Zahlung des fäiIi~en Geldbe
trags Stüc~aktlen der Gesellschaft zu gewähren und soweit leweils nIcht
ein Barausgietet, gewährt oder eigene Aktien oder Aktien aus genehmig
tem Kapital oder Aktien einer anderen börsennotierter, Gesellschaft zur
Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vorn Beginn
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optione- bzw.
Wandiungsrechten oder dUrch Erf(iI.iung vOn Options- bzw. Wandlungs
pfichferr entstehen, am Gewir .n teil, Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des AUfSiGhtSFatS die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten KapItalerhöhung festzusetzen.,

Der AufsiOhtstat Ist ermächtigt, dIe Fassung der Satzung entsprechend
der jeweiligen Ausgabe von Bezugsakti~n anzupassn sowie alle sons
tigen damit in Zusai enhang stehenden Anpassungen. der Satzung
vorzunehmen, d~e nur die f~assung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall
der .Nichtausq~tzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Scliuidver
schreibungen nach Ablauf des Emiflchtigungszeitraums sowie im Fall
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der Nich auen ung des Bedingten Kapitals 2022ß nach Ablaufder Fris.
ten für die Ausübung von Optians- bzw. WandIungsre~en oder für die
Erfüllung von Optlons- bzw. Wandiungspfljchten

III. VERFASSUNG UND VERWAIjU~ DER GESE•LLSCHAfl

tVorstanci

§ 7
Lusammensetzung des Vorstands

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Die Bestellung stell
vertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

~2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestelluwg der ordentlichen und der
stellvertretenden Vorstandsmitglieder1 der Abschluss der Anstellungsyer
träge sowie der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden des
Vorstancis emennen.

Geschäftsordnung~ Beschlussfassung des Vorstands

(1) Der Aufsichtsrat kann für den Vorstand eine Geschäftsordnung erlassen,
die insbesondere die Verteilung der Geschäfte unter den Vorstandsmit
gliedern regelt

(2) Die BeschlQsse des Vorstands werden, soweit das Gesetz, die Satzung
oder die Geschäftsordnung des Vorstands nicht etwas anderes vorsehen1
mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmen-
den Mitglieder des Vorstar,ds gefasst. Besteht der Vorstand aus zwei Per
sonen, sind Beschlüsse unter Teilnahme beider Mitglieder einstimmig zu
fassen. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen, gibt bei Stirn
mengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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2 Aufsichtsrat

§ 10
Zusammensetzung~ Arntsdauer und Amtaniederlegung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern.
Sämtliche Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt.

(2) Die Wahl e~foI~t für die Zeit bis zur Beendigung ~der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das vierte Gest ~ftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
be~innt, nicht mitgeret*net. Die Hauptversammtüpg kann bei dei~ Wahl für
ein~ eine oder sämtliche dervan ihr zu wählenden Mitgilederdes Au~ichts
rates eine kürzere Amtszeit beschließen.

(3) Die Mitglieder des Aufsichterats kÖnnen ihr Amt durch eine an den Vorsit
z~iiden des Au~sIchtsrats t~der an d~ Voi~. ..d zu richtende ErkI~rung In
Teztfomi unter Einhaftung einer Frist v~n ~iier Wochen auch ohne wichti
gen Grund niededegen~, eine Niederlegung aus wlchtlgem Grwid kann
fristlos erfolgen. Die Wahl des Nachfolgers eines gleich aus Welchem
Rechtsgrund — vor AblaufderAm~zeitausgeschiedenen AufsichtsratBmit
glieds eifaigt für der. Rest der Amtszeit des eMspreohenden Mitglie.d~, ao
fern die Nauptversammlung nieht anderes bestimmt.
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§ ~I1
Vorsitzender, Stellvertreter

(1) im Anschluss an eine Hauptversamrn1ung~, In der alle Aufsichtsratsmitglie
der neu gewählt worden sind1 findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der
es keiner besonderen Einladung bedarf. In dieser Sitzung wählt der Auf
sichtsrat für die Dauer seinerArntszeit oder einen kürzeren vorn Aufsichts
rat bestimmten Zeitraum unter dem Vorsitz des an Lebensjahren ältesten
Aufsichtsratsmitgliedes aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
StelIvertreter~ Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während
seiner Amtszeit aus, so hat derAufsichtsrat unveizüglich aus seiner Mitte
eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu
nehmen.

(2> DerVorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle der Verhindening des Vor
sitzenden des Aufsichterats dessen Stellvertreter ist ermächtigt, im Namen
des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

(3) Sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter an der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben verhindert, so hat diese Aufgaben für die Dauer der Verhinde
rung das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied zu übernehmen.

§ 12
Einberufung von Sitzungen und Beschlussfassung

(1) Sitzungen des Aufsi.chtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Falle
seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, mit einer Frist von zehn
Tagen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail oder mittels sonstiger ge
bräuchlicher Kommunikationsmittel einberufen. Bei der Berechnung der
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit
zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fallen kann der Vorsitzende die
Frist abkürzen und mündlich oder fernmündlich einberufen. Mit der Einla~
dung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschluss-
vorschläge zu übermitteln,

(2) Sitzungen des Aufsicfltsrats können auf Anordnung des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats oder mit Einverständnis aller Aufsichtsratsmitgliedar auch in
Form von Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt odereinzeine Mit
glieder des Aufsichtsrats im Wege der Telefon- oder Videokonfere~z zu-
geschaltete werden; ein Widerspruchsrecht der einzelnen Mitglieder des
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Aut~ichtsrats gemäß~ § 108 Abs. 4 AktG besteht im Fall einer Anordnung
durch denVorsitzettd~rr nicht Mitgliederdes Aufsichtsrats, die in Präsenz
sitzungen durch Telefon- oderVideokonforenzen zugeschaitet sind, gelten
als anwesend.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Auf
sichtsrats geladen sind und mindestens drei Mitglieder des Aufsichtarats
an der Beschlussfassung teilnehmen.. Die Beschlussfassung über einen
Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war,
ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Be
schtussfassung widerspricht. Der Widerspruch hat unverzüglich zu erfol
gen Abwesenden Aufsichtsratsmitgiiedern ist in einem solchen Fall Gele
genheit zu geben, bInnen einervom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu be
stimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widerspre
chen oder ihre Stimme mündlich fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per
E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abzu
geben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichts
raismitgileder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie der
Verfahrensweise zugestimmt haben.

(4) Den Vorsitz hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner
Verhinderung, dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende bestimmt die Rei
henfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden,
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge
fasst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Bei S‘tirnmengleichheit
hat eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand stattzufinden.
Ergibt auch diese Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende des Aufsichts
rate oder, falls dieser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, sein Stell
vertreter, zwei Stimmen; das gilt auch bei Wahlen.

(8) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden regelmäßig in Sitzungen ge
fasst. Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen können auf Mord
nung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei Teilnahme sämtlicher
Aufsichtsratsmitglieder auch durch mündlich, fernmündlich, schriftlich, per
Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikail
onsrnittel übermittelte Stimmabgaben erlotgen; ein Widerspruchsrecht der
einzelnen Mitglieder des Aufsichisrats gemäß § 108 Abs. 4 AktG besteht
nicht. Die vorgenannten Formen der Beschlussfassung können kombiniert
werden.
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(7) At.wesende MItg[ieder des Aufsichtsrats können an Beschlussfassungen
des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichts
ratsmitglieder schriftliche Stijnrnabgaben überreichen lassen. Dies gilt
auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichts—
rate oder seines Stellvertreters. Darüber hinaus können sie ihre Stimme
während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom vorsitzenden
des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist mündflch, fern
mündlich, schniftiich~ per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger ge
bräuchHoher Kommunikationsmittel abgeben, sofern kein Mitglied des Auf
sichtsrats dieser Art der Abstimmung widerspricht.

(8> Ober die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats ist als Nachweis.
nicht jedoch als Wirksamkeitsetfordernis, eine Niederschrift zu fertigen,
die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist Für Be
schlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen gefast werden,
gilt das Vorstehende entsprechend.

§13
Aufgaben des Aufsichtsrats, Bildung von Ausschüssen

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft
zu überwachen. Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Men
von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen — so
weit gesetzlich zulässig — auch ausschheßliche Entscheidungsbefugnis
übertragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt,
die nur die Fassung betreffen.

§14
Auslagen und Vergütung

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ih
rer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäfts
Jahres zahlbare Vergütung in Ilöhe von jeweils EUR 2&000,OO. Der Vor
sitzende des Aufsichtsrats erhalt das Doppelte und der stellvertretende
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 1 ‚54ache dieses Betrags. Auf
sichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss des Aufsichtsrats angehören,
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der mindestens einmal im Geschäftsjahrgetagt hat1 erhalten zusätzlich für
jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss eine
Vergütung von EIJR 5.000,00 pro Ausschuss, insgesamt jedoch höchs
tens EIJR 10.000,00. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Dop
pelte dieser zusätzlichen Vergütung..

(2) In den Jahren des Aintsantritts bzw. der Beendigung erhalten die Auf
sichtsratsmitglleder die Vergütung pro rate temporis. In den Jahren der
Obernahme oder Beendigung einer mit einer erhöhten Vergütung verbun
denen Funktion findet Satz 1 in Ansehung des mit der betreffenden Funk
tion verbundenen Teils der Vergütung entsprechend Anwendung.

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben der Vergütung nach Abs. 1
Ersatz seiner Auslagen und einer etwaigen auf die Vergütung zu zahlen
den Umsatzsteuer. Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten zu Gunsten der
Aufs[chtsratsmitgheder eine Haftpflichtversicherung abschließen, die die
gesetzliche Haftpflicht für Vermägenssohäden aus der Auftichtsratstätig
keit abdeckt.

IV. HAUPTVERSAMMLUNG

§ 15
Ort und Einberufung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem Bör
senstandort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt.

(2> Die Hauptversammlung wird, soweit nicht gesetzlich etwas anderes vor
gesehen. Ist, durch den Vorstand einberufen.

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der jeweils gesetzlich bestimm
ten Frist einzuberufen.

(4) Der Vorstand ist bis zum Ablauf des 25. Mai 2028 ermächtigt, vorzuse
hen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten
wird (virtuelle Hauptversammlung). Im Fall der virtuellen Hauptversamm
lung findet~ 15 Abs. 1 keine Anwendung.
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§ 16
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes muss durch einen gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztin
terrnediär in Textform ausgestellten Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktio
närs, der der Gesellschaft auch direkt durch den Letztintermediär übermittelt
werden kann, erfolgen und sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der
Hauptversammlung beziehen (Nachweisstichtag). Die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs
Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
Adresse zugehen. Dabei werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag
des Zugangs nicht mitgerechnet. In der Einberufung zur Hauptversammlung kann
für die Anmeldung und den Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes eine
kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.

§ 17
Elektronische Medien

(1) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand
kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Haupt
versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen ~e
vollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können.
Der Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Ton-
übertragung der Versammlung zuzulassen.

(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen am Ort der
Hauptversammlung an der Hauptversammlung teilnehmen. Der Ver
sammlungsleiter hat am Ort der Hauptversammlung teilzunehmen. Auf
sichtsratsmitglieder die nicht d~n Vorsitz in der Hauptversammlung füh
ren, können an der Hauptversammlung auch im We~e der Bild- und Ton
ubertragung teilnehmen., wenn die physische Anwesenheit aufgrund
rechtlicher Einschränkungen oder gesundheitlicher Risiken nicht möglich
oder nicht vertretbar erscheint oderwenn für ein Aufsichtsratsmitglied ein
unverJ~altnismäßig hoher Anreiseaufwand entstehen würde oder die
Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.
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(5) Wenn der Vorstand von eIner oder mehreren Errnächfi~ungen gemäß
Abs. i~ 2 oder 3 Gebrauch macht, sind die aufgrund der Ermächtigung
getroffenen Regelungen mit der Einberufung der Hauptversammlung be
kannt zu machen.

§ 18
Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein
Stellvertreter oder eine andere vorn Vorsitzend~g des Aufsichtsrats oder
seinem Stellvertreter bestimmte Persort Sofern der Vorsitzende des Auf
sichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Bestimmung nicht getroffen
hat, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt.

(2) Der Versarnmlungsleiter leitet die Hauptversammlung. bestimmt die Rei
henfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Ab
stimmung.

(3) Der Versammtungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Ak
tionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann insbesondere be
reits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rah
men für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache
zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und
Redebeitrag angemessen festsetzen.

§19
Stirnrnrecht

(1> Jede Stückaktie gewährt e~na Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch BevoIIm~chtigte ausgeübt werden. Die Ertei
lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn in der Einberu
fung nicht eine ErleIchterung bestimmt ist. Die Einzelheiten der Voll
maohtserteiIung~ ihres Widerrufs und des Nachweises der Bevollmäohti
gung gegenüber der Gese Ischaft werden zusammen mit der Einberufung
de.r Hauptversammlung im Bundesanzaiger bekannt gemacht. § 135 AktG
bleibt unberührt,

Se~te~4 von IS



(3) Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sInd) werden in der Einladung
zur Hauptversammlung die Voraussetzungen bestimmt~ unter denen die
Aktionäre ihr Stinm recht in der Hauptversammlung ausüben können.

§ 20
Beschlussfassung der Hauptversammlung

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas an
deres vorschreibt

(2) In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschluss
fassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch
Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache
Mehrheit des vertretenen Grundkapitals.

(3~ im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag
als abgelehnt

(4) Sofern bei Wahlen zum Aufsichtsrat im ersten Wahlgang die einfache
Stin,n,en.mehrheit nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den
beiden Personen statt, die die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.
Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

V. JAHRESABSCHLUSS, LAGEBER1CHT UND
VERWENDUNG DES BILANZG€WINNS

§ 21
Jah resabschiuss, Lagebericht~ Bilanzgewinnverwendung

(1) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabsohluss für das ver
gangene Geschäftsjahr in den ersten drei Monaten eines Jeden Gesøhäfts
jahres aufz~istellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Ab
schlussprüfer vorzulegen, Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den
Vorschlag vorzulegen, ~en er der Hauptversammlung für die Verwendung
des Bilanzgewinns machen will.

(2) Vorstand und Aufsichtsrat können bei der Feststellung des Jahresab
schlusses Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Ge
winnrücklagen einstellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die
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Hälfte des Grundkapitats nicht übersteigen oder Soweit sie nach der Ein
stellung die Hälfte des Grundkapitals nicht t~bersteigen würden.

(3) Die ordentliche Hauptversamm!ung beschließt jährlich nach Entgegen
nahme des Gemäß § 171 ~bs. 2 AktG vorn Aufslchtsrat zu erstattenden
Berichts über

* die Entlastung des Vorstarids und Aufsichisrats,
* die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss

ergebenden Bilanzgewinns,
* die Wahl des AbSchlussprüfers und

in den im Gesetz vorgesehen Fällen Ober die Feststellung des Jah
resabschhisses.

Sie kann im Beschluss Ober die Verwendung das Bilanzgewinns Beträge
in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinnvorträge oder zur Aus
schüttung an die Aktionäre bestimmen.

(4) Für den Fall, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt,
kann die Hauptversammlung einen Betrag bis zur Hälfte des Jahresüber
schusses in andere Gewinnrücklagen einste lan. Dabei sind Beträge, die
in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind und ein Verlustabzug vorab
vom Jahresüberschuss abzuz?ehen

(5~ Die Hauptversammlung kann neben oder anstelle einer Barausschüttung
auch eine Ausschüttung von Sachwerten beschließen.

§ 22
Kosten des Formwechseis

D~e Gesellschaft trägt die mit dem Formwechsel verbundenen Kosten bis zu ei
nem Betrag von insgesamt Euro 1O~OOO,—.

§ 23
Gerichtsstand

Durch TeIlung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der
Aktionär für alle Streitigkeiten mIt der Gesellschaft oder Mitgliedern von Organen
der Gesellschaft dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft.

- Ende der Satzung -
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